
Schriftliche Anfrage
des Abgeordneten Stefan Schuster SPD
vom 13.10.2015

Sanierung des denkmalgeschützten Ludwigskanals

Die Instandhaltung des Ludwig-Donau-Main-Kanals als 
Ganzes wird von verschiedenen Wasserwirtschaftsämtern 
gemeinsam wahrgenommen. Leider erfolgt dies nicht im 
nötigen Umfang und in den unterschiedlichen Zuständig-
keitsgebieten nicht mit dem gleichen Engagement. Die Mit-
telzuteilung durch das Bayerische Landesamt für Umwelt, 
die Abrufung dieser Mittel durch die Wasserwirtschaftsämter 
und die Effizienz der Investitionen bilden hier mögliche Feh-
lerquellen.

Ich frage die Staatsregierung:

1.  Existiert ein Konzept zur Instandhaltung des denkmal-
geschützten Ludwig-Donau-Main-Kanals als Ganzes 
unabhängig von der Zuständigkeit der einzelnen Was-
serwirtschaftsämter?

2. a) Wie viel Geld stellt das Staatsministerium für Umwelt 
und Verbraucherschutz den zuständigen Wasserwirt-
schaftsämtern jeweils zur Sanierung des Kanals in den 
nächsten 5 Jahren zur Verfügung?

 b) In welchem Umfang und zu welchem Anteil wurden die 
zur Verfügung gestellten Mittel in den letzten 5 Jahren 
von den einzelnen Wasserwirtschaftsämtern abgeru-
fen?

3. a) Welche konkreten Maßnahmen zur Sanierung des Ka-
nals und der Einzeldenkmäler sind für die nächsten 5 
Jahre geplant?

 b) In die Zuständigkeit welcher Wasserwirtschaftsämter 
fallen diese?

4. a) Wie viel Geld wurde von den zuständigen Wasserwirt-
schaftsämtern jeweils jährlich in den letzten 5 Jahren 
für Sanierungsarbeit am Ludwigskanal an private Bau-
firmen gezahlt?

 b) Wie viel Geld gaben die zuständigen Wasserwirt-
schaftsämter jeweils jährlich in den letzten 5 Jahren für 
Arbeiten am Ludwig-Donau-Main-Kanal in Eigenregie 
aus?

Antwort
des Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucher-
schutz
vom 10.11.2015

1.  Existiert ein Konzept zur Instandhaltung des denk-
malgeschützten Ludwig-Donau-Main-Kanals als 
Ganzes unabhängig von der Zuständigkeit der ein-
zelnen Wasserwirtschaftsämter?

Um ein zielgerichtetes Vorgehen unter anderem im Hinblick 
auf den Substanzerhalt der Bauwerke gewährleisten zu kön-
nen, wird auf Grundlage einheitlicher Untersuchungs- und 
Bewertungsstandards sowie abgestimmter Kriterien zur 
prioritären Umsetzung einzelner Instandsetzungsmaßnah-
men das Vorgehen zwischen den zuständigen Wasserwirt-
schaftsämtern, den Bezirksregierungen und dem Staats-
ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz (StMUV) 
festgelegt.

In einer vom StMUV erstellten Gesamtschau wurden alle 
wesentlichen Rahmenparameter zusammengestellt und 
bewertet, sodass darauf aufbauend unter Berücksichtigung 
unterschiedlicher Vorgaben (z. B. Denkmalschutz) ein aus 
verschiedenen Bausteinen zusammengesetztes Gesamtpa-
ket an Konzepten entwickelt werden kann. Es zeigte sich in 
der Gesamtschau, dass neben der Sanierung von Bauwer-
ken insbesondere auch die Pflege des Kanals als Gewässer 
(z. B. Entschlammung und Entkrautung) sowie die sorgfälti-
ge Wartung der baulichen Anlagen von wesentlicher Bedeu-
tung zum Erhalt des Ludwig-Donau-Main-Kanals sind. 

Die Umsetzung der notwendigen Sanierungsmaßnahmen 
liegt bei den jeweils zuständigen Wasserwirtschaftsämtern. 
Unabhängig von den Konzepten werden erforderliche In-
standsetzungsarbeiten an Bauwerken zeitnah ausgeführt. 
Die Priorisierung und das weitere Vorgehen bei größeren 
Instandsetzungsarbeiten am Ludwig-Donau-Main-Kanal 
werden für jeden Regierungsbezirk, im Rahmen von regel-
mäßigen Projektgesprächen mit den Regierungen, intensiv 
abgestimmt.

2. a) Wie viel Geld stellt das Staatsministerium für Um-
welt und Verbraucherschutz den zuständigen Was-
serwirtschaftsämtern jeweils zur Sanierung des 
Kanals in den nächsten 5 Jahren zur Verfügung?

Der Sanierungsbedarf des Kanals wird von den zuständigen 
Wasserwirtschaftsämtern im Zuge der regelmäßigen Bau-
werksüberwachung festgestellt. Darauf aufbauend werden 
nach Notwendigkeit entsprechende Maßnahmen geplant 
und durchgeführt. 

Die Kosten der laufenden Wartungsarbeiten an Bauwer-
ken des Ludwig-Donau-Main-Kanals werden nach der Män-
gelfeststellung zur Verfügung gestellt. Dies schließt auch 
Sanierungsmaßnahmen in geringem Umfang ein. Darüber 
hinaus werden die für größere Sanierungsmaßnahmen 
benötigten Haushaltmittel von den zuständigen Wasser-
wirtschaftsämtern im Rahmen einer jährlich vorgetragenen 
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Bedarfsanmeldung beim StMUV angemeldet. Dem gehen 
Gespräche mit der zuständigen Bezirksregierung und dem 
StMUV voraus. Das StMUV strebt an − wie in den voran-
gegangenen Jahren −, im Rahmen der verfügbaren Haus-
haltsmittel die von den zuständigen Wasserwirtschafts- 
ämtern vorgetragenen Bedarfsanmeldungen vollständig zu 
bedienen. 

Abhängig von der Länge der Kanalabschnitte und der An-
zahl der Bauwerke verteilen sich auch die benötigten Haus-
haltsmittel auf die jeweiligen Wasserwirtschaftsämter.

 b) In welchem Umfang und zu welchem Anteil wurden 
die zur Verfügung gestellten Mittel in den letzten 
5 Jahren von den einzelnen Wasserwirtschaftsäm-
tern abgerufen?

Wasserwirtschaftsamt Sanierungskosten 2010 bis 2014
Ingolstadt 15.000 EUR
Nürnberg 4.804.000 EUR
Landshut 322.000 EUR
Regensburg 2.061.000 EUR
Kronach 35.000 EUR

3. a) Welche konkreten Maßnahmen zur Sanierung 
des Kanals und der Einzeldenkmäler sind für die 
nächsten 5 Jahre geplant?

Wasserwirtschaftsamt Bezeichnung der  
Sanierungsmaßnahme

Ingolstadt keine
Nürnberg Sanierung Ufermauer Kanal im 

Bereich „Dörlbacher Einschnitt“ mit 
Treidelweg
Neubau Brücke bei Schleuse 41
Sanierung Brücke bei Schleuse 43
Sanierung Brücke bei Schleuse 51
Sanierung Schleuse 58 

Landshut Teilerneuerung der Abdecksteine im 
Bereich Hafenbecken im alten Hafen 
Kelheim
Sanierung Schleuse 1 
Sanierung Schleuse 4 

Regensburg Sanierung Schleuse 26
Sanierung Schleuse 31
Neubau Brücke „Loderbach“

Kronach Sanierung der Kaimauer in Bamberg

 b) In die Zuständigkeit welcher Wasserwirtschafts-
ämter fallen diese?

Diese Frage wurde unter 3 a mit beantwortet.

4. a) Wie viel Geld wurde von den zuständigen Wasser-
wirtschaftsämtern jeweils jährlich in den letzten 5 
Jahren für Sanierungsarbeit am Ludwigskanal an 
private Baufirmen gezahlt?

Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
2010 bis 2014   0 EUR
Wasserwirtschaftsamt Nürnberg
2010  522.000 EUR
2011  828.000 EUR
2012 1.777.000 EUR
2013  341.000 EUR
2014  161.000 EUR

Wasserwirtschaftsamt Landshut
2010  12.000 EUR
2011  10.000 EUR
2012  25.000 EUR
2013  23.000 EUR
2014 176.000 EUR
Wasserwirtschaftsamt Regensburg
2010 180.000 EUR
2011 280.000 EUR
2012 299.000 EUR
2013 224.000 EUR
2014 148.000 EUR
Wasserwirtschaftsamt Kronach
2010  2.000 EUR
2011  4.000 EUR
2012  5.000 EUR
2013  9.000 EUR
2014  5.000 EUR

 b) Wie viel Geld gaben die zuständigen Wasserwirt-
schaftsämter jeweils jährlich in den letzten 5 Jah-
ren für Arbeiten am Ludwig-Donau-Main-Kanal in 
Eigenregie aus?

Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
2010   0 EUR
2011   0 EUR
2012   0 EUR
2013 15.000 EUR
2014   0 EUR
Wasserwirtschaftsamt Nürnberg
2010 240.000 EUR
2011 222.000 EUR
2012 128.000 EUR
2013 339.000 EUR
2014 246.000 EUR
Wasserwirtschaftsamt Landshut
2010 34.000 EUR
2011   0 EUR
2012 21.000 EUR
2013 20.000 EUR
2014   0 EUR
Wasserwirtschaftsamt Regensburg
2010 170.000 EUR
2011 190.000 EUR
2012 220.000 EUR
2013 200.000 EUR
2014 150.000 EUR
Wasserwirtschaftsamt Kronach
2010 bis 2014 jährlich ca. 2.000 EUR


